
 

 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 
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31. Änderung  
der Vereinbarung über den Einsatz des Blankoformularbedruckungs- 

Verfahrens zur Herstellung und Bedruckung von Vordrucken  
für die vertragsärztliche Versorgung vom 1. Oktober 2014 

(Anlage 2a BMV-Ä) 
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Artikel 1 

 

1. Allgemeines wird die folgt geändert:  

 

a) In 1.4 werden in der Tabelle nach Muster 8A/E folgende Muster 9a.1/E und 

Muster 9a.2/E neu eingefügt:  

Nr. Formularname Bemerkungen Bfb-ver-
sion 

Barcode-
Typ 

„Muster 
9a.1/E 

Bescheinigung einer Fehl-
geburt, Frühgeburt oder 
Behinderung des Kindes 

Für die Kran-
kenkasse 

Ja 3 

Muster 
9a.2/E 

Bescheinigung einer Fehl-
geburt, Frühgeburt oder 
Behinderung des Kindes 

Für die Kran-
kenkasse 

Ja 0“ 

 

b) In 1.4 wird in der Tabelle das bisherige Muster 9/E wie folgt gefasst: 

Nr. Formularname Bemerkungen Bfb-ver-
sion 

Barcode-
Typ 

„Muster 
9b/E 

Bescheinigung einer Fehl-
geburt, Frühgeburt oder 
Behinderung des Kindes 

Für den Ar-
beitgeber 

Ja 0“ 

 

c) In 1.4 wird in der Tabelle bei den Mustern 62Ab/E, 62Ac/E, 62Ba2/E, 62Bb/E 

62Bc/E, 62Ca/E, 62Cb/E und 62Cc/E in der Spalte Bfb-version“ jeweils das 

Wort „Nein“ durch das Wort „Ja“ ersetzt.  

 

2. Nummer 2.9 wird wie folgt gefasst: 

 

„2.9 Muster 9/E: Bescheinigung einer Fehlgeburt, Frühgeburt oder Behinderung 

des Kindes  

 

(Stand: 1.2026) 

 

2.9.1 Für die ärztliche Bescheinigung zur Gewährung von Mutterschaftsgeld 

bei Fehl- und Frühgeburten oder Behinderung des Kindes sind Muster 9a.1/E bis 

9b/E gemäß der in Kapitel 2.9.7 bis 2.9.9 abgebildeten Form zu verwenden. 

 

2.9.2 Die Muster 9a.1/E bis 9b/E sind auf Sicherheitspapier im DIN A5 For-

mat hoch zu erstellen. 
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2.9.3 Das Muster 9a.1/E wird mit einem Barcode versehen. Die Spezifikatio-

nen des Barcodes sind dem „Technischen Handbuch Blankoformularbedruckung“ 

in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. 

 

2.9.4 unbesetzt 

 

2.9.5 unbesetzt 

 

2.9.6 unbesetzt 

 

2.9.7 Muster 9a.1/E 

 
Original: DIN A5 hoch 

  



 

4 

2.9.8 Muster 9a.2/E 

 

 
Original: DIN A5 hoch 
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2.9.9 Muster 9b/E 

 

 
Original: DIN A5 hoch“ 

 

3. In Nummer 2.10.4 wird Satz 1 wie folgt gefasst:  

 

„Das unter 2.10.8 abgebildete Muster 10-L/E kann nur für den Fall genutzt werden, 

dass der erstbeauftragte Arzt den Auftrag mittels eines Barcodes kodiert.“ 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Berlin, den 12.11.2025 

 

 

 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

 

 

 

 

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 




